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1. Ausgangslage
Korrekturen und Anpassungen der Anhänge der Kontaminantenverordnung an die internationalen 
Entwicklungen (insbesondere der Europäischen Union) sind erforderlich. Im Rahmen der vorliegenden 
Revision passt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen gestützt auf Artikel 6 
Absatz 1 VHK deren Anhänge an. Dabei werden neue Höchstgehalte eingeführt bzw. bestehende 
Höchstgehalte angepasst, um den Gesundheitsschutz auf demselben Niveau wie im internationalen 
Umfeld zu halten.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen
Anhang 2

Fumonisine (Summe von B1 und B2)

Bei den Höchstgehalten für Fumonisine (Summe von B1 und B2) für Maismahlerzeugnis als 
Grobgriess, Feingriess oder Pellets und Mehl und durch Aufblähen oder Rösten hergestelltes 
Maismahlerzeugnis wird in Anlehnung an die Verordnung (EU) 2023/9151 der Wortlaut angepasst mit 
Maismahlerzeugnis respektive Maismehl und Maismahlerzeugnis. Bisher waren die Bemerkungen «mit 
einer Partikelgrösse > 500 Mikrometer, die nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt 
sind» und «mit einer Partikelgrösse ≤ 500 Mikrometer, die nicht zum unmittelbaren menschlichen 
Verzehr bestimmt sind», welche neu «Weniger als 90 % der Partikel im Mahlerzeugnis haben eine 
Größe von ≤ 500 μm (nach dem Gewicht bestimmt); nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr 
bestimmt.» und «Mindestens 90 % der Partikel im Mahlerzeugnis haben eine Größe von ≤ 500 μm 
(nach dem Gewicht bestimmt); nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt.» genannt 
werden. 

Zearalenon

Bei Zearalenon wird in Anlehnung an die Verordnung (EU) 2023/9152 der Eintrag «Lebensmittel auf 
Maisbasis für Säuglinge und Kleinkinder, verarbeitet» gestrichen, da dieser bereits unter 
«Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder» abgedeckt ist. 

Bei den Höchstgehalten für Zearalenon für Maismahlerzeugnis als Grobgriess, Feingriess oder Pellets 
und Mehl und durch Aufblähen oder Rösten hergestelltes Maismahlerzeugnis wird in Anlehnung an die 
Verordnung (EU) 2023/9153 der Wortlaut angepasst mit Maismehlerzeugnis respektive Maismehl und 
Maismahlerzeugnis. Bisher waren die Bemerkungen «mit einer Partikelgrösse > 500 Mikrometer, die 
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nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt sind» und «mit einer Partikelgrösse ≤ 500 
Mikrometer, die nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt sind», welche neu «Weniger 
als 90 % der Partikel im Mahlerzeugnis haben eine Größe von ≤ 500 μm (nach dem Gewicht 
bestimmt); nicht zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt.» und «Mindestens 90 % der 
Partikel im Mahlerzeugnis haben eine Größe von ≤ 500 μm (nach dem Gewicht bestimmt); nicht zum 
unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt.» genannt werden. 

Anhang 3

Bei den Höchstgehalten für Cadmium wird in Anlehnung an die EU die Definition «die ausschliesslich 
oder vorwiegend aus getrockneten marinen Algen oder aus Erzeugnissen bestehen, die aus marinen 
Algen gewonnen wurden, oder die aus getrockneten Muscheln bestehen» durch den Wortlaut der EU, 
«die mindestens zu 80 % aus getrocknetem Seetang oder aus Erzeugnissen bestehen, die aus 
Seetang gewonnen wurden, oder die aus getrockneten Muscheln bestehen», ersetzt. 

Anhang 7

Melamin und seine strukturverwandten Verbindungen

In Anlehnung an die Verordnung (EU) 2023/9154 wird ein Höchstgehalt für als Flüssigkeit in Verkehr 
gebrachte Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung eingeführt. 

Anhang 8

Blausäure, einschliesslich in Blausäureglycosiden gebundene Blausäure 

Die Höchstgehalte von Hydrogencyanid aus der Herstellung von alkoholischen Getränken werden zur 
besseren Übersicht in Anhang 8 Tabelle B, zu den Höchstgehalten für Blausäure, einschliesslich in 
Blausäureglycosiden gebundene Blausäure, übernommen.  

Anhang 9

Weitere mikrobielle Toxine

Der Höchstgehalt für Yessotoxine wird in Anlehnung an die Verordnung (EU) 853/20045angepasst. 

Kontaminanten aus der Herstellung von alkoholischen Getränken

In Anlehnung an die Verordnung (EU) 2019/7876 wird ein Höchstgehalt für Methanol in Hagebutten-, 
Speierling- und Elsbeerenbrand eingeführt. 

Morphin

Der Wert für Morphin in Mohnsamen wird gelöscht. Der Wert für Opiumalkaloide in Mohnsamen ist 
bereits im Anhang 8 geregelt. 
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3. Auswirkungen
Auswirkungen auf den Bund, die Kantone und die Gemeinden
Für den Bund gibt es keine Auswirkungen. Die kantonalen Vollzugsbehörden müssen die neuen 
Anforderungen vollziehen. Dies führt jedoch nicht zu einem erhöhten Aufwand, da die hierfür 
erforderliche Infrastruktur bereits vorhanden ist und die Kontrolle in die übrigen Kontrollen integriert 
werden können.

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
Lebensmittelbetriebe müssen sicherstellen, dass ihre Produkte den neuen Anforderungen entsprechen. 
Da die Produkte den Anforderungen derjenigen der EU entsprechen, wird der Export nach und der Import 
aus EU-Ländern vereinfacht. Der Aufwand für die Selbstkontrolle bleibt unverändert.

Auswirkungen auf die Gesundheit 
Durch die Anpassung (Senkung) der Höchstgehalte für verschiedene Kontaminanten an diejenigen der 
EU wird der Gesundheitsschutz in der Schweiz gestärkt. 

4. Rechtliche Aspekte
Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz
Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz 
vereinbar.

Rechtsgrundlagen
Die Artikel 6 Absatz 1 VHK sowie Artikel 22 LGV7, bilden die Rechtsgrundlage für die vorliegenden 
Änderungen. 

7 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016, SR 817.02.


